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Anlage 2  -  Darstellung der Änderungen 
 
 
 

 

Pacht- und Dienstleistungsvertrag 

 
zwischen der 

 
Stadt Kassel 

 
- Eigenbetrieb KASSELWASSER - 

 
- nachfolgend "KASSELWASSER" oder "Eigenbetrieb" genannt - 

 
 
 
 
 

 
und der 

 
 
 
 
 
 

Städtische Werke Netz + Service GmbH 
 
 

 
- nachfolgend "NSG" genannt - 

 
 
 

betreffend die Wasserversorgung in der Stadt Kassel und in der Stadt Vellmar 
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Vorbemerkung: 

 
1. 

 
Die Stadt Kassel ist in ihrem Gebiet Trägerin der Verpflichtung zur Wasserversorgung (§ 30 

Abs. 1 Hessisches Wassergesetz). Die Stadt Vellmar ist Trägerin der Wasserversorgung in 

ihrem Gebiet. 

 
KASSELWASSER ist ein kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Kassel ohne eigene Rechts-

persönlichkeit (§ 127 Hessische Gemeindeordnung). 

 
Die Stadt Kassel ist mittelbar über die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH - (nach 

folgend auch KW genannt) und die Städtische Werke Aktiengesellschaft (nachfolgend STW 

genannt) an der NSG beteiligt. Die Stadt Kassel hält alle Anteile an der KW. KW wiederum 

verfügt über 75,1 % der Aktien an STW. Die restlichen 24,9% der Aktien hält die Thüga AG. 

STW hält wiederum alle Anteile an der NSG. 

 
NSG versorgt die Städte Kassel und Vellmar mit Wasser. Alle Anlagen zur Gewinnung und 

Verteilung des Wassers in beiden Städten stehen im Eigentum der NSG. Das Wasser wird 

aus Tiefbrunnen in und außerhalb des Stadtgebiets von Kassel gefördert und aus Quellen im 

Habichtswald und im Gebiet Nieste bezogen. 

 
2. 

 
Bislang war NSG als Rechtsnachfolgerin der STW auf der Grundlage des Konzessionsver-

trages mit der Stadt Kassel vom 25.06.1996 (sowie der Vereinbarung vom 18.10.2000, 

10.02.2002 und vom März 2008) mit der Wasserversorgung in Kassel betraut. Daneben war 

sie durch den Konzessionsvertrag mit der Stadt Vellmar vom 28.06.1996 und des Nachtrags 

vom 26.04.2002 mit der Wasserversorgung in Vellmar betraut. 

 
3. 

 

Am 27.02.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel beschlossen, dass 

die Organisation und Durchführung der Wasserversorgung wie folgt geändert wird: 

 
Ab dem 01.04.2012 übernimmt die Stadt Kassel die Wasserversorgung in ihrem Gebiet in ih-

re hoheitliche Verantwortung und lässt diese durch den Eigenbetrieb, der Partei dieses Ver-

trages ist, sicherstellen und durchführen. Die Aufgabe des Eigenbetriebs im Bereich der 

Wasserversorgung umfasst die Wasserförderung, Beschaffung, Verteilung und Bereitstellung 
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von Trinkwasser. Die Stadt Kassel erhebt öffentlich-rechtliche Gebühren nach dem hessi-

schen Kommunalabgabengesetz - KAG -. 

4. 
 

Die Stadt Vellmar und die Stadt Kassel haben am 05.03.2012 / 09.03.2012 eine öffentlich 

rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Wasserversorgungsaufgabe im Stadtgebiet Ve-

llmar abgeschlossen, mit der Wirkung, dass die Stadt Kassel die Aufgabe der Wasserversor-

gung in Vellmar in ihre eigene Zuständigkeit übernimmt. Hierbei handelt es sich um eine de-

legierende Aufgabenübertragung, durch die auch die Befugnis zum Erlass von Satzungen 

und Bescheiden betreffend die Wasserversorgung auf die Stadt Kassel übergeht. Die Stadt 

Kassel lässt ihre in der Vereinbarung übernommenen Verpflichtungen von ihrem Eigenbe-

trieb KASSELWASSER ausführen. Zum Versorgungsgebiet der Stadt Kassel gehören zudem 

kleinere Teilgebiete der Gemeinden Fuldabrück, Lohfelden und Fuldatal. 

 
5. 

 

Vor dem Hintergrund dieser städtischen Organisationsentscheidungen sollen die im Eigen-

tum der NSG stehenden Wasserversorgungsnetze und Wasserversorgungsanlagen, die der 

Eigenbetrieb zur Durchführung der Wasserversorgung in Kassel und Vellmar benötigt, an 

den Eigenbetrieb verpachtet werden. Flankierend erbringt NSG technische und kaufmänni-

sche Dienstleistungen gegenüber dem Eigenbetrieb, bezogen auf die vorstehend beschrie-

bene Sachgesamtheit.  

6.  

KASSELWASSER ist zudem Träger der öffentlichen Einrichtung für die Abwasserbeseiti-

gung. Ab dem 01.01.2020 unterstützt NSG zusätzlich bei der Schmutzwassergebührenab-

rechnung. Die Ergänzung des Leistungsgegenstandes bietet sich an, weil die Höhe der 

Schmutzwassergebühren vom Frischwasserverbrauch abhängt, der ohnehin von NSG zu er-

fassen ist.  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes: 

 
 
 

I. Regelungsbereiche dieses Vertrags 

 
§ 1 

 
Vertragsgegenstand und Widmung 

 
(1) NSG ist Eigentümerin der vorhandenen Einrichtungen der öffentlichen Wasserversor-

gung in den Gebieten der Städte Kassel und Vellmar. Bei diesen Einrichtungen handelt 

es sich um Gewinnungsanlagen, technische Einrichtungen, die der Übernahme, Vertei-

lung und Bereitstellung von Trinkwasser dienen und die Wasserversorgungsnetze in 
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beiden Städten. 

 

(2) Durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel vom 27.02.2012 /14.03.2012 

(öffentliche Bekanntmachung vom 24.03.2012) sind die zur Erfüllung der Wasserver-

sorgungsaufgabe erforderlichen Wasserversorgungseinrichtungen einschließlich Was-

sergewinnungsanlagen, die sich im Hoheitsgebiet der Städte Kassel und Vellmar befinden, 

öffentlich gewidmet. Die NSG überlässt im Wege der Verpachtung die der Widmung unter-

liegenden Anlagen aufgrund dieses Vertrages dem Eigenbetrieb und stimmt der Widmung 

als öffentlicher Einrichtung durch die Stadt Kassel zu. 

 
(3) Näheres zur Verpachtung regeln die Bestimmungen dieses Vertrages unter Abschnitt II. 

 
(4) NSG erbringt gegenüber dem Eigenbetrieb neben der Überlassung der in Abs. 2 genannten 

Anlagen technische Dienstleistungen für den Eigenbetrieb sowie damit verbundene weitere 

kaufmännischen Dienstleistungen. Näheres regeln die Bestimmungen dieses Vertrages un-

ter Abschnitt Ill. Die Vereinbarungen zur Verpachtung und zu den sonstigen Dienstleistun-

gen sind nach dem Willen der Vertragsparteien wesentliche Bestandteile dieser Vereinba-

rung und bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(5) Zusätzlich erbringt NSG für den Eigenbetrieb kaufmännische Dienstleistungen im Bereich 

der Abrechnung von Schmutzwassergebühren. 

 
(5)(6) Der Wasserbezug erfolgt aus den pachtweise überlassenen Tiefbrunnen und Quellen im 

Namen und für Rechnung der Stadt Kassel. 

 

 

II. Wesentliche Regelungen des Pachtverhältnisses 

 
§ 2 

 
Pachtgegenstand 

 
(1) NSG überlässt dem Eigenbetrieb die nachfolgend näher bezeichneten Wassergewin 

nungsanlagen und Wasserversorgungsanlagen ("Pachtgegenstand") zur Nutzung im eige-

nen Wasserversorgungsbetrieb des Eigenbetriebs für Zwecke der Versorgung von Wasser-

verbrauchern im Gebiet der Stadt Kassel und der Stadt Vellmar. 

 
(2) Zum Pachtgegenstand gehören: 

 
a. Das Wasserversorgungsnetz innerhalb der Hoheitsgebiete der Stadt Kassel;  

b. die zur Versorgung des Gebiets der Stadt Kassel erforderlichen Wasserversorgungs-

anlagen mit Hilfseinrichtungen einschließlich Hausanschlüssen und Messgeräten so-

wie der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Fernwirktechnik wird in 

zweckentsprechender Weise zur Mitnutzung überlassen; 
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c. die zur Versorgung des Gebiets der Stadt Kassel erforderlichen Wassergewin 

nungsanlagen; 

d. das Wasserversorgungsnetz innerhalb des Hoheitsgebiets der Stadt Vellmar; 

e. die zur Versorgung des Gebiets der Stadt Vellmar erforderlichen Wasserversor-

gungsanlagen mit Hilfseinrichtungen einschließlich Hausanschlüssen und Messgerä-

ten sowie der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Fernwirktechnik 

wird in zweckentsprechender Weise zur Nutzung überlassen; 

f. die zur Versorgung des Gebiets der Stadt Vellmar erforderlichen Wassergewin 

nungsanlagen. 

 

(3) Die Vertragsparteien werden die zum Pachtgegenstand gehörenden Gegenstände 

(auch Grundstücke mit den dazugehörigen Bauwerken) in Anlage 1 geordnet nach An 

lagengruppen auflisten. Darin wird unterschieden zwischen Gegenständen, die zur 

ausschließlichen Nutzung (Anlage 1 Teil A) überlassen werden und Gegenständen, die 

nur zur Mitnutzung (Anlage 1 Teil B) überlassen werden. Auch soweit eine Aufzählung 

in der Anlage versehentlich unterbleibt, sind sich die Vertragsparteien einig, dass alle 

Gegenstände, die zur Zeit des Vertragsbeginns zum Sachanlagevermögen der NSG 

gehören und funktional der Wasserversorgung zuzurechnen sind, zur ausschließlichen 

Nutzung mitverpachtet sind. 

 
Sind Gegenstände des Sachanlagevermögens nicht ausschließlich dem Wasserver-

sorgungsnetz zuzurechnen, ihre (Mit-)Nutzung aber für dessen Betrieb erforderlich, 

steht dem Eigenbetrieb ein Mitbenutzungsrecht zu, soweit dies für den Wasserversor-

gungsbetrieb erforderlich ist. Ein entsprechendes Recht zur Mitbenutzung besteht auch, 

soweit die NSG aufgrund sonstiger Rechte über Gegenstände oder Rechte verfügen 

kann und diese Gegenstände für den Betrieb des Wasserversorgungsnetzes erforder-

lich sind. 

 
(4) Den Eigenbetrieb trifft als Pächter eine umfassende Erhaltungspflicht, namentlich die 

Instandhaltung und Reparaturen (§ 7). 

 
(5) Erneuerungen, Erweiterungen und Ersatzinvestitionen nach Maßgabe von § 8 obliegen 

NSG. Erwirbt NSG während der Laufzeit dieses Vertrags neue Gegenstände des Sach-

anlagevermögens oder stellt solche her, die den Wasserversorgungseinrichtungen ge-

mäß Abs. 1 und Abs. 2 funktional zuzurechnen sind, so werden diese mit ihrem Erwerb 

bzw. Einbeziehung in die Wasserversorgungseinrichtungen Teil der öffentlichen Einrich-

tung der Wasserversorgung und Gegenstand des Pachtverhältnisses. 
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(6) Eine Unterverpachtung oder sonstige Überlassung des Pachtgegenstands an Dritte - 

ganz oder teilweise - ist nur mit Zustimmung der NSG gestattet. 

 
 

§ 3 

 
Übertragung von Rechten und Pflichten, Informationsansprüche 

 
(1) Die NSG verpflichtet sich, dem Eigenbetrieb alle privatrechtlichen und öffentlich-

rechtlichen Rechte und Befugnisse zur Ausübung zu übertragen, die der Eigenbetrieb 

zur Nutzung des Pachtgegenstandes und zum Betreiben des Wasserversorgungsnet-

zes und der Wasserversorgungsanlagen benötigt. Von Satz 1 dieser Bestimmung er-

fasste Verträge sind in Anlage 2 aufgelistet. Von Satz 1 ausgenommen sind Wasser-

rechte. Wasserrechte sind öffentlich-rechtliche Erlaubnisse für die Benutzung von Ge-

wässern zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung nach dem Hessischen Was-

sergesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. NSG bleibt Inhaberin der be-

stehenden Wasserrechte. Im lnnenverhältnis zwischen dem Eigenbetrieb und NSG 

räumt NSG dem Eigenbetrieb alle aus den Wasserrechten resultierenden Rechtspositi-

onen zur Ausübung in dem Maße ein, wie dies zur Wasserversorgung der Bürger in 

Kassel und Vellmar erforderlich ist. 

 
(2) Für die Konzessions- bzw. Wegenutzungsverträge gilt abweichend von Absatz 1 ausschließlich 

§ 5. 

 
(3) Soweit zur Übertragung der Ausübungsbefugnis von Rechten die Zustimmung Dritter 

erforderlich ist, werden sich die Vertragsparteien gegenseitig unterstützen, um diese 

Zustimmung zu erlangen. Gleiches gilt, sofern bei öffentlich-rechtlichen Befugnissen ein 

neuer Antrag gestellt werden muss. Wird eine erforderliche Zustimmung endgültig nicht 

erteilt, stellen sich die Vertragsparteien im lnnenverhältnis so, als wäre die Zustimmung 

erteilt worden, d. h. der Eigenbetrieb verpflichtet sich, die NSG von jeder Inanspruch-

nahme aus dem Vertrag freizustellen. Andererseits stehen dem Eigenbetrieb auch et-

waige rechtliche und wirtschaftliche Vorteile aus dem Vertrag zu. NSG wird ggf. Rechte 

im eigenen Namen zugunsten des Eigenbetriebs geltend machen. 

 
(4) Eine Übertragung von wesentlichen Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag auf Drit-

te ist nur mit Einwilligung des jeweils anderen Vertragspartners zulässig. Dies gilt nicht, 

soweit NSG Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ein verbundenes Unterneh-

men gemäß § 15 AktG überträgt. In diesem Fall ist NSG verpflichtet, das die Rechte 

und Pflichten übernehmende Unternehmen so zu stellen, dass es die Verpflichtungen 

aus diesem Vertrag dauerhaft erfüllen kann. 
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§ 4 
 

Eigentum am Pachtgegenstand 

 

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum am Pachtgegenstand und alle mit 

dem Pachtgegenstand verbundenen dinglichen Rechte, insbesondere Grunddienstbarkei-

ten und beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, bei NSG verbleiben und durch Abschluss 

dieses Vertrags nicht auf den Eigenbetrieb übertragen werden. Neu, Ersatz- und Erweite-

rungsinvestitionen in Bezug auf den Pachtgegenstand, werden (zivilrechtliches) Eigentum 

der NSG und werden von NSG aktiviert und abgeschrieben. 

 

(2) Ein Neuerwerb von Sachen und Rechten, der im Zusammenhang mit dem Betrieb des 

Pachtgegenstandes steht, erfolgt während der Laufzeit des Vertrages ausschließlich im Na-

men und für Rechnung der NSG. Soweit der Eigenbetrieb entgegen Absatz 1, Satz 2, Ab-

satz 2 Satz 1 selbst dingliche Rechtspositionen erwirbt, hat NSG einen Anspruch auf 

(Rück-) Übertragung dieser dinglichen Rechtspositionen gegen Zahlung einer Entschädi-

gung in Höhe des Sachzeitwertes im Zeitpunkt der Übertragung. 

 

§ 5 
 

Rechte und Pflichten aus den Konzessions- bzw. Wegenutzungsverträgen 

 
(1) Zwischen der Stadt Kassel und STW bestandsteht der in Anlage 3 beigefügte Konzessi-

onsvertrag vom 25.06.1996 und Vereinbarungen vom 18.10.2000, 10.01.2002 und März 

2008 in der Fassung der Änderungsvereinbarung vom 30.03.2012. Seit dem 1.1.2015 be-

steht zwischen der Stadt Kassel und der NSG der in Anlage 3a beigefügte Wegenutzungs-

vertrag. Zwischen der Stadt Vellmar und NSG besteht bestand der in Anlage 4 beigefügte 

Konzessionsvertrag vom 28.06.1996 und Nachtrag vom 26.04.2002 in der Fassung der Än-

derungsvereinbarung vom 30.03.2012. Seit dem 1.1.2016 besteht zwischen der Stadt Vell-

mar und der NSG der in der Anlage 4a beigefügte Wegenutzungsvertrag. 

 
(2) Für eine Überleitung der Rechte und Pflichten aus diesen Konzessionsverträgen auf den 

Eigenbetrieb sehen die Vertragsparteien derzeit kein Bedürfnis. Entsprechend des Rege-

lungsgegenstandes der Konzessionsverträge (Einräumen des Rechtes zur Benutzung öf-

fentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen) und der unverän-

derten Eigentumsverhältnisse am Wasserleitungsnetz erachten es die Parteien überein-

stimmend als sachgerecht, die bestehenden Vertragsverhältnisse aufrecht zu erhalten. 



8 

 

 

(3) Der Eigenbetrieb meldet NSG die Höhe der Entgelte aus Wasserlieferungen an End-

verbraucher nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 KAE ("Anordnung über die Zulässigkeit von 

Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, 

Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände" vom 4. März 1941, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 7. Marz 1975). NSG berechnet die Höhe der jeweili-

gen Konzessionsabgabe und zahlt diese an die Städte Kassel und Vellmar. Im lnnen-

verhältnis werden diese Zahlungen Bestandteil des von dem Eigenbetrieb nach § 13 zu 

zahlenden Entgelts als sonstige Kosten nach Nr. 34 LSP. 

 
§ 6 

 
Lasten und Versicherungsvertragskosten 

 
(1) Während der Laufzeit des Vertrages trägt der Eigenbetrieb alle Kosten und Lasten, die 

für den Pachtgegenstand anfallen. Dies schließt insbesondere ein: 

 
a) Die Kosten für alle betriebsnotwendigen Versicherungen. Soweit Versicherungen 

von NSG unternehmensbezogen und spartenübergreifend abgeschlossen worden 

sind oder werden, sind dem Eigenbetrieb die rechnerisch sachgerecht anteilig für 

den Pachtgegenstand ermittelten Kosten zuzurechnen. 

 
b) Bei NSG für den Pachtgegenstand anfallende Steuern und Abgaben (nicht jedoch 

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag), Beiträge, Gebühren sowie sonstige 

Lasten und Verpflichtungen aller Art in Bezug auf den Pachtgegenstand. Dies gilt 

auch dann, wenn sie erst während der Pachtzeit neu eingeführt werden, und be-

zieht auch ein die Kosten technischer Revisionen in Bezug auf den Pachtgegen 

stand und der Rechtsverfolgung zur Abwehr von auf den Pachtgegenstand bezo-

genen Ansprüchen Dritter, soweit diese nicht von NSG zu vertreten sind. 

 
c) Sämtliche Belastungen und Ansprüche in Bezug auf die nach § 3 zu überneh-

menden Verträge, hinsichtlich deren NSG von dem Eigenbetrieb freigestellt wird. 

 
(2) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, mit dem Pachtgegenstand in Zusammen 

hang stehende Versicherungsverträge auf den Eigenbetrieb zu übertragen bzw. durch 

den Eigenbetrieb neu zu begründen. 

 
(3) Die Kosten nach Abs. 1 und 2 werden gemäß § 13 bei der Höhe des Leistungsentgelts, 

das von dem Eigenbetrieb zu zahlen ist, berücksichtigt. 
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§ 7 

 
Instandhaltung und Reparaturen des Pachtgegenstands 

 
(1) Die Instandhaltung und Reparaturen des Pachtgegenstands obliegen dem Eigenbe-

trieb. Der Eigenbetrieb beauftragt NSG mit der Instandhaltung und mit den Reparaturen 

des Pachtgegenstandes nach Maßgabe des § 10; die Kosten hierfür werden gemäß 

§ 13 bei der Höhe des Leistungsentgeltes, das von dem Eigenbetrieb zu zahlen ist, be-

rücksichtigt. 

 
(2) Die geplante Instandhaltung ist im Rahmen von Jahresplänen zwischen den Vertrags-

parteien abzustimmen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten entscheiden die zu 

ständigen Gremien des Eigenbetriebs für die Vertragsparteien verbindlich und ab 

schließend. 

 
§ 8 

 
Neu-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in den Pachtgegenstand 

 
NSG obliegen Neu-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in den Pachtgegenstand, sofern 

Art und Umfang der jeweiligen Maßnahmen zuvor zwischen NSG und dem Eigenbetrieb ab 

gestimmt worden sind. Die Abstimmung gilt als erfolgt, sofern die entsprechenden Ansätze 

von dem Eigenbetrieb gebilligt wurden. § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Neu-, Ersatz und 

Erweiterungsinvestitionen werden im Rahmen genehmigter Investitionspläne des Eigenbe-

triebs durchgeführt und werden damit Teil des Pachtgegenstandes. NSG stimmt auch hin 

sichtlich dieser Anlagen der Widmung als öffentliche Einrichtung entsprechend § 1 Abs. 2 zu. 

Die Kosten der Maßnahmen werden gemäß § 13 dieses Vertrages bei der Höhe des Leis-

tungsentgeltes, das von dem Eigenbetrieb zu zahlen ist, berücksichtigt. 

 
§ 9 

 
Leistungsstörungen 

 
Für Leistungsstörungen aus dem Pachtverhältnis gelten die allgemeinen Regeln des Bürger-

lichen Gesetzbuchs. 
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Ill.   Dienstleistungen der NSG 
 

§ 10 

 
Gegenstand der Dienstleistungen 

 
(1) NSG erbringt bezogen auf den Pachtgegenstand im Sinne von § 2 Abs. 1 technische 

und kaufmännische Dienstleistungen für den Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb bedient 

sich der NSG als Verwaltungshelfer bei der Erfüllung der städtischen Wasserversor-

gungspflicht (§ 30 Abs. 2 Satz 1, 3. Alt. Hessisches Wassergesetz). 

 
(2) Die technischen Dienstleistungen umfassen alle Tätigkeiten, die dem technischen Be-

trieb der für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen zuzuordnen sind und schlie-

ßen insbesondere die Betreuung des Pachtgegenstandes einschließlich Instandhaltung 

und Reparaturen ein. Näheres regelt Anlage 5. 

 
(3) Ferner erbringt NSG Leistungen für den kaufmännischen Betrieb.  

 
a. NSG ist verpflichtet, alle Tätigkeiten technischer, verwaltungsmäßiger und kauf-

männischer Art durchzuführen, welche für die ordnungsgemäße Wasserversor-

gung der Anschlussnehmer in Kassel und Vellmar erforderlich sind, soweit ihr die-

se von dem Eigenbetrieb übertragen wurden. Näheres regelt Anlage 6. Das Ab-

rechnungswesen, die Erstellung von Gebührenbescheiden und die Buchführung 

des Eigenbetriebs gehören nicht zu den der NSG übertragenen Aufgaben. Aller-

dings kann der Eigenbetrieb die NSG auch in diesem Bereich zur Unterstützungs-

leistung heranziehen. Die Festsetzung von Gebühren und anderen Forderungen 

sowie die Vornahme anderer hoheitlicher Maßnahmen gegenüber dem Bürger ist 

Sache der Stadt Kassel nach Maßgabe des § 12. 

 

b. Zusätzlich erbringt NSG kaufmännische Dienstleistungen im Bereich der 

Schmutzwassergebührenabrechnung und bei der Vorbereitung von zu erlassen-

den Schmutzwassergebührenbescheiden nach Maßgabe von § 12. Die einzelnen 

Leistungen sind in Anlage 6a aufgeführt. 

 
(4) Zu den wesentlichen Verpflichtungen der NSG gehören insbesondere: 

 
a. Der Betrieb und die Verwaltung der technischen Anlagen, Grundstücke und Bau-

werke, die der öffentlichen Wasserversorgung im Stadtgebiet von Kassel und Ve-

llmar dienen. 

 
b. Die Umsetzung von Maßnahmen des Eigenbetriebs gemäß §§ 7 und 8 hinsichtlich 

der vorgenannten Einrichtungen. Dabei sind Baumaßnahmen in Planung und 

Durchführung eng mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern und weiteren Leis-

tungsträgern zu koordinieren und in der Regel als Gemeinschaftsaufgabe mit die-
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sen abzuwickeln. 

 
c. Die Pflege, ständige Aktualisierung und planmäßige Vervollständigung der bei 

NSG und dem Eigenbetrieb vorhandenen und künftigen Daten und Informationen 

unter Verwendung aktueller und zuverlässiger EDV-Programme. Dies betrifft ins-

besondere Informationen und Daten über Art und Lage der Wasserversorgungs-

einrichtungen (insbesondere Leitungskataster). 

 
d. Die Unterstützung bei der Abwicklung des gesamten Kundenverkehrs, ein 

schließlich der Unterstützung bei der Bearbeitung von Anträgen auf Anschluss ei-

nes Grundstücks an das Versorgungsnetz. Hoheitliche Tätigkeiten obliegen alleine 

der Stadt Kassel. 

 
e. Die Durchführung der gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Kontrollen und 

Probenahmen, insbesondere die Untersuchungen nach den Vorschriften der 

Trinkwasserverordnung. 

 
(5) NSG verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass alle täglichen Regelleistungen pünktlich und 

fristgerecht erbracht werden und auftretende Störungen der Wasserversorgungsanlagen 

unverzüglich beseitigt werden. Dazu wird sie die erforderliche personelle und technische 

Ausstattung bereithalten. Insbesondere wird NSG eine ständige Personalpräsenz an den 

Betriebsstätten des Eigenbetriebs gewährleisten. Für die Zeiträume außerhalb der üblichen 

Dienststunden des Eigenbetriebs wird die NSG durch eine kontinuierliche Rufbereitschaft 

und durch eine vorausschauende Lagerwirtschaft für wichtige Ersatzteile dafür Sorge tra-

gen, dass auftretende Störungen unverzüglich abgestellt werden können. Die vorstehenden 

Pflichten erstrecken sich auf alle Anlagen, die der öffentlichen Wasserversorgung im Stadt-

gebiet von Kassel und Vellmar dienen. 

 
(6) NSG kann die ihr übertragenen Aufgaben nicht auf Dritte übertragen. Zur Erfüllung einzel-

ner Aufgaben kann sich NSG jedoch der Unterstützung Dritter bedienen. 

 
(7) Der Eigenbetrieb ist gegenüber NSG im Rahmen dieses Vertrags zu Weisungen und zur 

Aufsicht befugt. NSG ist verpflichtet, Weisungen des Eigenbetriebs zu befolgen und den 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs zu beachten. 

 
Falls Weisungen des Eigenbetriebs gegen Gesetze oder behördliche Anordnungen versto-

ßen, wird NSG darauf unverzüglich hinweisen. 

 
(8) Soweit NSG nicht im eigenen Namen handelt, ist sie berechtigt, den Eigenbetrieb zur Erfül-

lung der Aufgaben nach diesem Vertrag gegenüber Behörden und gegenüber allen sonsti-

gen Geschäftspartnern zu vertreten, soweit Maßnahmen betroffen sind, die Gegenstand 

des jeweiligen Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs sind. Dies gilt nicht, soweit es sich um 

die hoheitliche Tätigkeit des Eigenbetriebs handelt. Der Eigenbetrieb ist über solche Vertre-
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tungsvorgänge zeitnah zu informieren. Im Übrigen werden sich die NSG und der Eigenbe-

trieb im Einzelfall abstimmen, wenn darüberhinausgehend Bedarf für eine Vertretung 

des Eigenbetriebes durch die NSG besteht. 

 
(9) Die für den technischen Betrieb und die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs maßge-

benden Gesetze und Verordnungen werden von NSG beachtet. Gleiches gilt für die 

sich aus den Gesetzen und Verordnungen ergebenden einzuhaltenden Fristen. 

 
§ 11 

 
Betrieb der Anlagen der Wasserversorgung 

 
(1) NSG verpflichtet sich, den Betrieb, die Durchführung von Maßnahmen nach §§ 7 und 8, 

die Zustandserfassung und die Schadensauswertung im Rahmen einer ordnungsge-

mäßen Bewirtschaftung sorgfältig durchzuführen. 

 
(2) Der Betrieb und der Zustand der Anlagen haben den Anforderungen der einschlägigen 

Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und den Regelwerken des DVGW (Deut 

scher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu genügen. Soweit dies nicht gegeben 

ist, sind die Anlagen für die Wasserversorgung schrittweise an diese Anforderungen 

heranzuführen. 

 
(3) NSG ist verpflichtet, die Erfüllung der dem Eigenbetrieb obliegenden Aufgaben zur 

Wasserversorgung gemäß § 30 Hessisches Wassergesetz im Rahmen der jeweiligen 

durch den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs vorgegebenen Planungen, unter Wahrung 

der Umweltbelange und der Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen, sicherzustellen. 

 
(4) NSG informiert den Eigenbetrieb regelmäßig sowie auf besondere Anforderung über ih-

re Tätigkeit. Die NSG ist berechtigt, sich ihrerseits bei der Aufgabenerfüllung der Hilfe 

Dritter zu bedienen. Die Verantwortlichkeit der NSG für die von ihr übernommenen Ver-

pflichtungen gegenüber dem Eigenbetrieb sowie ihre Stellung als beauftragter Dritter 

werden durch die Einschaltung Dritter nicht berührt. 

§ 12 

 
Unterstützungsleistungen beim der Erstellung von Abgabenbe-

scheiden Einzug von Wassergebühren oder anderenund beim 

Einzug von Forderungen der Stadt Kassel 

 
Die Festsetzung von Wassergebühren oder von anderen Forderungen nach dem Kom-

munalabgabengesetz erfolgt durch die Stadt Kassel. NSG bietet hierzu lediglich organi-

satorische oder rechnungstechnische Unterstützungsleistungen an. 

(1) Die Ermittlung von Berechnungsgrundlagen und die Abgabenberechnung (für den Be-

reich der Trinkwasserversorgung und die Berechnung von Schmutzwassergebühren), 
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die Ausfertigung und Versendung der entsprechenden Abgabenbescheide, sowie die 

Entgegennahme der zu entrichtenden Abgaben nach dem hessischen Gesetz über 

kommunale Abgaben (Sämtliche Abgaben für den Bereich der Trinkwasserversorgung 

sowie die Schmutzwassergebühren) erfolgt durch die NSG. 

(2) Die NSG hat sicherzustellen, dass die gegenüber den Abgabenpflichtigen zu fertigen-

den Abgabenbescheide die erlassende Behörde erkennen lassen und die Abgabener-

hebung in Form eines Verwaltungsaktes mit einer entsprechenden Rechtsbehelfsbeleh-

rung erfolgt. Der Erlass von Abgabenbescheiden, insbesondere die Freigabe von Be-

scheidentwürfen vor ihrer Versendung an die Adressaten, sowie die Vornahme anderer 

hoheitlicher Maßnahmen gegenüber dem Bürger ist Sache der zuständigen Behörde. 

(3) Die Stadt Kassel stellt sicher, dass die ordnungsgemäße Erledigung und Prüfung der 

Aufgabenerfüllung durch die NSG nach den für die Stadt Kassel geltenden Vorschriften 

gewährleistet ist. 

 

 
IV. Pacht- und Dienstleistungsentgelte 

 
§ 13 

 
Leistungsentgelt 

 

(1) Der Eigenbetrieb zahlt an die NSG für die aufgrund dieses Vertrages erbrachten Leis-

tungen ein Entgelt. Die Höhe des Entgelts bemisst sich nach den jeweils geltenden 

Vorschriften des öffentlichen Preisrechts. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind 

dies die "Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 

21.11.1953" (VO PR 30/53), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8.12.2010 mit ihrer An-

lage "Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (Anlage zur Verord-

nung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953)" (LSP), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 25.11.2003. Sollten diese Vorschriften geändert oder durch andere Regelun-

gen ersetzt werden, so gelten diese neuen Vorschriften des jeweiligen öffentlichen 

Preisrechts, auch wenn eine Regelung dieses § 13 hiervon Abweichendes vorsieht. 

Sollte eine behördliche oder gerichtliche Preisüberprüfung ergeben, dass die geforder-

ten Entgelte preisrechtlich unzulässig sind, so gelten die maximal preisrechtlich zulässi-

gen Entgelte als vereinbart. 

 

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass Marktpreise nach § 4 VO PR 30/53 nicht festge-

stellt werden können, so dass zur Ermittlung des Entgelts auf die angemessenen Kos-

ten der NSG für die Leistungserbringung abgestellt wird (§ 5 Abs. 1 VO PR 30/53). Die 

betragsmäßige Höhe des Entgeltes der Entgeltsätze wird nach Ablauf der ersten Ver-

tragslaufzeit (§ 19 Abs. 2) mindestens alle zwei Jahre durch die zuständigen Gremien 

der Vertragsparteien aufgrund einer durch die NSG vorzulegenden Kalkulation über-

prüft und ggf. einvernehmlich festgestelltangepasst. Ab dem 01.04.2012 werden 
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Selbstkostenfestpreise auf Basis einer Vorkalkulation erhoben (§ 6 VO PR 30/53). Die 

Kalkulation (betragsmäßige Höhe des Entgelts) ist durch einen unabhängigen Prüfer zu 

bestätigen. 

 

(3) Der Selbstkostenpreis für die Leistungen im Bereich der Trinkwasserversorgung setzt 

sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen.  

 
a. Der Grundpreis bemisst sich nach § 13 a dieses Vertrags.beträgt derzeit 

1.452.520 € netto p.a.   

 

a.b. Der Arbeitspreis bemisst sich nach der von dem Eigenbetrieb abgegebenen Was-

sermenge (m3) und beträgt derzeit 1,92 € 1,79 € je m3 netto. Als abgegebene 

Wassermenge in diesem Sinne gilt die an den Abnahmestellen bei den An-

schlussnehmern durch Messeinrichtungen ermittelte Gesamtmenge. 

 

(3)(4) Der Selbstkostenpreis für die Leistungen im Bereich der Schmutzwassergebührenbe-

rechnung beträgt derzeit 2,85 €/Zähler netto p. a. Ist kein Zähler vorhanden, wird dieser 

Betrag für die durchgeführte Abrechnung berechnet. 

 

(4)(5) Für folgende Leistungen, die NSG für KASSELWASSER im Bereich der Trinkwasser-

versorgung erbringt, steht NSG zusätzlich ein nach den Grundsätzen in Absatz 1 und 2 

dieser Bestimmung ermitteltes Entgelt zu: 

 
a. Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen gemäß § 24 der Wasserversor-

gungssatzung der Stadt Kassel, 

 
b. Besondere Leistungen gemäß der Aufzählung in § 16 a in Verbindung mit An-

hang II der Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel, 

 
c. Bereitstellung von Hydranten-Standrohren gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der Wasser-

versorgungssatzung der Stadt Kassel (neben der Wasserlieferung, die mit dem 

Arbeitspreis gemäß Abs. 3 dieser Bestimmung zu vergüten ist). 

 
(5)(6) Für die kalkulatorischen Abschreibungen werden nur betriebsnotwendige Anlagegüter, 

unabhängig von den Ansätzen in der Handels- und Steuerbilanz auf Grundlage eines 

gesonderten Anlagenachweises berücksichtigt. Bei den betriebsnotwendigen Anlagegü-

tern sind insbesondere auch die Anlagen einzubeziehen, die auf Maßnahmen nach § 8 

dieses Vertrages zurückgehen. Bemessungsgrundlage der kalkulatorischen Abschrei-

bungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlagegüter. Auf diese 

Bemessungsgrundlage wird die lineare Abschreibung entsprechend der erfahrungsge-

mäßen Lebensdauer unabhängig von Ansätzen der Handels- und Steuerbilanz gerech-
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net. 

 
(6)(7) Für die Bereitstellung des Kapitals werden kalkulatorische Zinsen angesetzt. Diese 

werden in der Betriebsabrechnung gesondert ausgewiesen. Die für Fremdkapital tat 

sächlich entstandenen Aufwendungen (Zinsen, Bankprovisionen und dergleichen) blei-

ben bei der Preisermittlung außer Ansatz, soweit sie nicht als Kosten des Zahlungsver-

kehrs berücksichtigt werden. 

 
Das betriebsnotwendige Kapital besteht aus dem betriebsnotwendigen Anlage- und 

Umlaufvermögen, vermindert um die der NSG zinslos zur Verfügung gestellten Voraus-

zahlungen und Anzahlungen und solche Schuldbeträge, die NSG im Rahmen des ge-

währten Zahlungsziels von Lieferanten zinsfrei zur Verfügung gestellt werden. 

 

Nicht zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören stillgelegte Anlagen mit Ausnahme 

betriebsnotwendiger Reserveanlagen, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Wohn-

häuser, soweit sie nicht für Betriebsangehörige notwendig sind sowie nicht betriebs-

notwendige Beteiligungen. Nebenerträge aus dem betriebsnotwendigen Kapital (z. B. 

Zinsen, Mieten, Pachten) sind als Gutschrift zu behandeln. 

 
Das Anlagevermögen ist mit dem kalkulatorischen Restwert (Anschaffungs- und Her 

stellungskosten abzüglich kalkulatorischer Abschreibung) anzusetzen. Die Gegenstän-

de des Umlaufvermögens sind auf Basis von Anschaffungspreisen oder Herstellungs-

kosten zu bewerten. 

 
Der in Ansatz zu bringende kalkulatorische Zins betragt maximal 6,5% p.a. 

 
(7)(8) Zur Abgeltung des allgemeinen Unternehmerwagnisses wird ein kalkulatorischer Ge-

winn betreffend den Selbstkostenpreis von 5 % der Nettoselbstkosten und betreffend 

den Selbstkostenerstattungspreis von 1% der Nettoselbstkosten berücksichtigt. 

 
(8)(9) Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer werden nach Nr. 

30 LSP, sonstige zu zahlende Abgaben wie Zahlungen nach § 5 Abs. 3 an die Städte 

Kassel und Vellmar als sonstige Kosten nach Nr. 34 LSP berücksichtigt. 

 
(9)(10) Das nach den Grundsätzen der vorstehenden Absätze ermittelte Entgelt ist ein Net-

toentgelt. Dieses wird zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. 

Die Rechnungsstellung erfolgt gemäß § 14 UStG. 

 
(10)(11) Der Eigenbetrieb zahlt an NSG zum 28.02., 30.05., 30.08. und 

30.11.monatlich, jeweils am letzten Werktag des Monats, Vorauszahlungen in Höhe 

von 1/12 [ 4 ] der voraussichtlich anfallenden jährlichen Entgelte zuzüglich Umsatzsteu-

er. Die vierteljahrliche monatliche Abschlagsrechnung ist jeweils innerhalb von fünf 
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Bankarbeitstagen nach Eingang der Rechnung bei dem Eigenbetrieb zur Zahlung fällig. 

 

(11)(12)  Eine Schlussrechnung über das Leistungsentgelt für das jeweilige Kalenderjahr, das 

den Anforderungen des § 14 UStG Rechnung trägt, wird innerhalb von drei Monaten nach Ende 

des betreffenden Kalenderjahres von NSG erstellt. Ein eventueller Ausgleichsbetrag aus der 

Schlussrechnung einer Vertragspartei gegen die jeweils andere wird nicht verzinst und ist nach 

einem weiteren Monat zur Zahlung fällig. 

 
 

§ 13a 
 

Grundpreis 
 

(1) Die Höhe des Grundpreises hängt ab  

 

 von der Zahl der Grundstücke im Versorgungsgebiet von KASSELWASSER und 

von der Art und Anzahl der baulichen Nutzungseinheiten auf den angeschlosse-

nen Grundstücken sowie 

 von der Größe der Wasserzähler, die auf den angeschlossenen Grundstücken ge-

nutzt werden.  

 

Demgemäß setzt sich der Grundpreis zusammen aus 

 Bereitstellungsentgelten, die für jedes an die Wasserversorgung angeschlossene 

Grundstück nach Art und Anzahl der dort vorhandenen baulichen Nutzungseinhei-

ten („Grundpreis B“) anfallen und 

 aus zählerbezogenen Entgelten, die für jedes an die Wasserversorgung ange-

schlossene Grundstück nach der Zahl und Größe der dort vorhandenen Wasser-

zähler („Grundpreis Z“) anfallen.  

 

Grundstück im Sinne dieser Regelung ist – unabhängig von den Eintragungen im Lie-

genschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeich-

nung – jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche 

Einheit bildet.  

 

Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen oder sind solche vor-

gesehen, so fällt für jede dieser Anlagen ein Entgeltbetrag nach Maßgabe der folgen-

den Regelungen an. 

 

(2) Die Bereitstellungsentgelte bemessen sich bei Grundstücken, die ausschließlich zu 

Wohnzwecken genutzt werden, nach der Anzahl der Wohneinheiten. Das jährliche 
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Bereitstellungsentgelt je Grundstück ergibt sich als Vielfache des Betrages in der 

mittleren Spalte der nachfolgenden Tabelle, wobei dieser Betrag mit der Zahl der 

Wohneinheiten zu multiplizieren ist.   

 

Bei einem Grundstück mit Beträgt das Bereitstel-
lungsentgelt 

Jährlich 

1 Einheit 90,51 Euro je Einheit 90,51 Euro 

2 Einheiten 70,51 Euro je Einheit 141,02 Euro 

3 Einheiten 63,84 Euro je Einheit 191,52 Euro 

4 Einheiten 60,51 Euro je Einheit 242,04 Euro 

5 Einheiten 58,51 Euro je Einheit 292,55 Euro 

6 Einheiten 57,18 Euro je Einheit 343,08 Euro 

7 Einheiten 56,22 Euro je Einheit 393,54 Euro 

8 Einheiten 55,51 Euro je Einheit 444,08 Euro 

9 Einheiten 54,95 Euro je Einheit 494,55 Euro 

10 Einheiten 54,51 Euro je Einheit 545,10 Euro 

 

 

 Im Übrigen berechnet sich das Bereitstellungsentgelt je Grundstück nach folgender 

Formel: B  = (
40 Euro

WE
+  50,51 Euro) ∗WE 

 

 In dieser Formel bedeutet: 

- B: Jährliches Bereitstellungsentgelt für ein angeschlossenes Grundstück 

- WE: Anzahl der Wohneinheiten bzw. Wohneinheitengleichwerte auf einem Grund-

stück. 

 

(3) Soweit Grundstücke gewerblich oder in anderer Weise nicht zu Wohnzwecken genutzt 

werden, bemisst sich das Bereitstellungsentgelt danach, welcher Zahl von Wohneinhei-

ten die jeweilige gewerbliche Nutzung bezogen auf die Wasserversorgung entspricht 

(„Wohneinheitengleichwerte“). Dazu wird die Zahl der Wohneinheitengleichwerte („An-

schlusswert“) unter Heranziehung der in den Gewerbebetrieben vorhandenen Wasser-

zählern (Größe und maximaler Nenndurchfluss der Zähler) hergeleitet. Im Rahmen dieser 

Herleitung wird einem maximalen Nenndurchfluss von je 1 m³/h ein Wohneinheiten-

gleichwert von 0,5 zugeordnet, um den Anschlusswert zu ermitteln. Abweichend hiervon 

wird Kleingewerbeeinheiten (Zählergröße ≤ Qn 2,5) ein Wohneinheitengleichwert von 1,0 

zugeordnet. Sind Messeinrichtungen so kombiniert, dass der Wasserverbrauch alternativ 

gemessen wird (z.B. Verbundzähler), ergibt sich der Anschlusswert der Zählerkombination 

aus dem Anschlusswert des größten vorhandenen Zählers.  Sind Messeinrichtungen so kom-

biniert, dass der Wasserverbrauch gleichzeitig gemessen wird, ergibt sich der Anschlusswert 

der Zählerkombination durch Addition der Einzelwerte der vorhandenen Zähler. 
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Danach bestimmt sich der Anschlusswert wie folgt:  

 

Zähler 
mit Qn 

Max. Durchfluss  
m3/h 

Wohneinheitengleichwert 
(„Anschlusswert“) 

Wohnungswasserzähler 3,0 1,0 

≤ 2,5 5,0 1,0 

6 12,0 6,0 

10 20,0 10,0 

15 30,0 15,0 

40 80,0 40,0 

60 120,0 60,0 

150 300,0 150,0 

 

Für den Fall, dass die Zahl der angeschlossenen gewerblichen Einheiten größer ist als 

der Anschlusswert, gilt die Zahl der angeschlossenen gewerblichen Einheiten als Maß-

stab für das Bereitstellungsentgelt nach Maßgabe von Absatz 2. 

 

(4) Wird ein Grundstück sowohl gewerblich als auch zu Wohnzwecken genutzt, bestimmt 

sich das Bereitstellungsentgelt nach der Summe der Anschlusswerte, die sich aus dem 

maximalen Nenndurchfluss der vorhandenen Zähler ergeben. Für den Fall, dass die Zahl 

der angeschlossenen Wohneinheiten und gewerblichen Einheiten größer als der An-

schlusswert ist, gilt die Zahl der angeschlossenen Einheiten als Maßstab für das Bereit-

stellungsentgelt.  

 

(5) Ist eine Nutzungseinheit über einen Wohnungswasserzähler (bzw. Zähler der Nutzungs-

einheit) an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen, ohne dass auf dem 

Grundstück ein Hauswasserzähler vorhanden ist, wird die Nutzungseinheit nach Maßga-

be der vorstehenden Absätze wie ein selbstständiges Grundstück bei der Berechnung 

des Bereitstellungsentgelts berücksichtigt. In diesem Fall bestimmt sich das Bereitstel-

lungsentgelt für die Nutzungseinheit als anteiliges Bereitstellungsentgelt des Gesamt-

grundstücks nach dem Verhältnis der Wohneinheiten(gleichwerte) der Wohnein-

heit/Nutzungseinheit gegenüber den Wohneinheiten(gleichwerten) des Gesamtgrund-

stücks. 

 
(6) Die jährlichen zählerbezogenen Entgelte für jedes Grundstück ergeben sich bei einer 

Zählergröße gemäß Spalte 1 aus Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle:  
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Zählergröße Zählerbasiertes 
Grundentgelt 

€ / Zähler 

Wohnungs-
wasserzähler 

25,00 

Qn ≤ 2,5 28,33 

Qn 6 40,00 

Qn 10 53,33 

Qn 15 70,00 

Qn 40 153,33 

Qn 60 220,00 

Qn 150 520,00 

 

Zähler mit einer MID-Zulassung sind den Zählern nach EWG-Zulassung wie folgt 

gleichgestellt: 

 

Zähler mit MID-

Zulassung 

Zähler mit 

EWG-

Zulassung 

Q3 Qn 

2,5 1,5 

4 2,5 

10 6 

16 10 

25 15 

63 40 

100 60 

250 150 

 

Ist auf einem Grundstück ein Verbundzähler installiert, bestimmt sich das zählerbezogene Entgelt für 

das Grundstück nach der Summe der Zählerentgeltbeträge, die auf die einzelnen Zähler entfallen. 

 

Sind auf einem Grundstück oder auf einer Nutzungseinheit mehr als ein Zähler vorhan-

den, bestimmt sich das Zählerentgelt für das Grundstück/die Nutzungseinheit nach der 

Summe der Zählergebührenbeträge die auf die einzelnen Zähler entfallen. 

 
 
 
 

V. Sonstige Regelungen 

 
§14 

Übergang von Arbeitsverhältnissen 
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(1) Die Begründung einer Wasserversorgungseinrichtung bei dem Eigenbetrieb und die Ver-

pachtung nach Abschnitt II. kann zur Folge haben, dass Arbeitsverhältnisse von NSG 

nach den Vorschriften über den Betriebsübergang (§ 613a BGB) auf den Eigenbetrieb 

übergehen. Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass kein Betriebsübergang vor-

liegt bei Arbeitnehmern, die weniger als 50% ihrer Arbeitszeit im Bereich der Wasser-

versorgung eingesetzt sind. 

 
(2) Gemeinsames Ziel der Vertragsparteien ist, dass nach Möglichkeit alle Arbeitnehmer bei 

ihrem bisherigen Arbeitgeber NSG verbleiben. Die Vertragsparteien sind sich darüber 

einig, dass einem Übergang von Arbeitnehmerverhältnissen unter Ausschöpfung der 

vorgesehenen gesetzlichen Möglichkeiten entgegengewirkt werden soll. Die Vertrags-

parteien werden dazu insbesondere eventuell von einem Betriebsübergang betroffenen 

Mitarbeiter über ihr Recht zum Widerspruch gegen den Übergang ihres Arbeitsverhält-

nisses umfassend informieren. 

 
§ 15 

 
Informations- und Prüfungsrecht des Eigenbetriebs 

 
(1) Die Vertragspartner verpflichten sich zur Gewährleistung einer an den Gesichtspunkten 

der Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit orientierten Wasserversorgung sowie 

dazu, jederzeit vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, sich in diesem Sinne gegenseitig 

rechtzeitig und umfassend zu informieren und sich über alle Maßnahmen abzustimmen, 

die den Regelungsbereich des vorliegenden Vertrages betreffen. 

 
(2) NSG wird dem Eigenbetrieb alle die Wasserversorgung betreffenden Dokumentations-

unterlagen mit Abschluss dieses Vertrages zur Verfügung stellen. 

 
(3) NSG ist verpflichtet, dem Eigenbetrieb bis zum 30.06.31.03. eines jeden Jahres die für 

die Wasserversorgung innerhalb der Stadt Kassel und der Stadt Vellmar geführten Un-

terlagen des abgelaufenen Kalenderjahres, insbesondere über die getätigten Investitio-

nen sowie Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, vorzulegen. NSG informiert 

den Eigenbetrieb regelmäßig, mindestens einmal vierteljährlich, über den Betriebsab-

lauf und den Stand der Planung sowie der Investitionen einschließlich wichtiger Repara-

tur- und Instandsetzungsmaßnahmen. Wichtige betriebliche Vorgänge, insbesondere 

wesentliche Abweichungen im Reparatur- und Instandhaltungsaufwand und bei Investi-

tionsvorhaben sind dem Eigenbetrieb unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Störun-

gen, die die Versorgungssicherheit gefährden, ist der Eigenbetrieb unverzüglich zu be-

nachrichtigen. 

 
(4) Der Eigenbetrieb oder ein durch ihn beauftragter Dritter haben jederzeit das Recht, Ein-

blick in die von NSG erstellten Unterlagen (insb. Buchführung und Betriebsaufzeich-

nungen) sowie in die dort befindlichen Geschäftsunterlagen zu nehmen und auf Verlan-
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gen Kopien und Auskünfte über den wirtschaftlichen und technischen Stand des geführ-

ten Betriebes zu erhalten. Gleiches gilt für elektronisch geführte Unterlagen. Die Rechte 

der örtlichen und überörtlichen Prüfungsbehörden sowie der Rechtsaufsichtsbehörde 

des Eigenbetriebs und der Wasserbehörden sind von NSG zu berücksichtigen. NSG 

gewährt dem Eigenbetrieb unter Einhaltung des Datenschutzrechts die not wendigen 

EDV-Zugriffsrechte auf die diesen Vertrag betreffenden Daten. 

 
(5) Soweit es zur Erfüllung des Informations- und Prüfungsrechts notwendig ist, hat der Ei-

genbetrieb das Recht, unter Rücksichtnahme auf die Betriebsabläufe, die Betriebsein-

richtungen der NSG zu besichtigen. 

 
(6) NSG übergibt dem Eigenbetrieb bis spätestens 01.08.15.07. eines Jahres sämtliche er-

forderlichen Unterlagen und Zahlen zur Erstellung des Wirtschaftsplanes. Im Wesentli-

chen handelt es sich dabei um die nach hessischem Eigenbetriebsgesetz erforderlichen 

Unterlagen wie Zahlen zum Frischwasserverkauf, sonstige Ausgaben, Investitionsplan 

über fünf Jahre, Plan der Instandsetzungsmaßnahmen über fünf Jahre, fünfjähriger Fi-

nanzplan. 

 
§ 16 

 
Haftung der NSG 

 
(1) Die NSG hat bei den technischen Dienstleistungen diejenige Sorgfalt anzuwenden, die 

ein ordnungsgemäß geführtes Wasserversorgungsunternehmen in eigenen Angele-

genheiten anzuwenden pflegt ("branchenübliche Sorgfalt"). 

 
(2) Die NSG haftet hinsichtlich der Erfüllung aller Verpflichtungen im Rahmen der über-

nommenen Aufgaben nach den gesetzlichen Vorschriften und stellt insoweit den Ei 

genbetrieb von Ansprüchen Dritter frei. Sie haftet ebenfalls für alle Leistungen Dritter, 

derer sie sich bedient. 

(3) Handelt NSG auf schriftliche Anweisung des Eigenbetriebs oder wird eine betriebliche Maß-

nahme durch Bedienstete oder Beauftragte des Eigenbetriebs selbst durchgeführt, so ist 

NSG von jeder Haftung frei; insoweit stellt der Eigenbetrieb die NSG auch von Ansprüchen 

Dritter frei. Dies gilt nicht, wenn NSG es unterlassen hat, den Eigenbetrieb auf Bedenken 

hinzuweisen, die gegen die Ausführung der Anweisung oder Maßnahme sprechen. Auf derar-

tige Bedenken hat NSG unverzüglich schriftlich oder in Eilfällen mündlich hinzuweisen. Der 

mündliche Hinweis ist aktenkundig zu machen und unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 

 
 

§ 17 
 

Versicherungen 

 

(1) NSG ist verpflichtet, alle für die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben nach diesem Ver-

trag notwendigen Versicherungen abzuschließen und den Abschluss und die Aufrechterhal-
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tung der Versicherungen dem Eigenbetrieb auf Verlangen nachzuweisen. In den Versiche-

rungsverträgen ist vorzusehen, dass ein Erlöschen oder die Kündigung von bestehenden 

Versicherungsverhältnissen, die den Gegenstand dieses Vertrags betreffen, auch dem Ei-

genbetrieb vom Versicherer unverzüglich anzuzeigen ist. Die Kosten für die Versicherungen 

werden gemäß §§ 6, 13 bei der Höhe des Leistungsentgelts, das von dem Eigenbetrieb zu 

zahlen ist, berücksichtigt. 

 

(2) Mit der versicherten Schadenssumme soll das Drittschadensrisiko für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden angemessen branchenüblich abgedeckt werden. Auf Verlangen des 

Eigenbetriebs ist NSG verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Versicherer an den Eigenbe-

trieb abzutreten. 

 

(3) NSG bleibt auch weiterhin bei ihrer Versicherungsgesellschaft gegen Schäden, die im Zu-

sammenhang mit dem Betrieb der Wasserversorgungsanlagen und -einrichtungen beste-

hen, haftpflichtversichert. 

§ 18 
 

Höhere Gewalt 
 

(1) Soweit und solange ein Vertragspartner durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 

deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Vertragser-

füllung gehindert ist, ruhen seine Verpflichtungen. 

 
(2) Die Vertragspartner werden bemüht sein, etwaige Störungen oder Unterbrechungen 

unverzüglich zu beheben, und werden sich nach Beendigung der genannten Umstände 

oder Ereignisse unverzüglich gegenseitig unterrichten. 

 
§ 19 

 
Laufzeit des Vertrages, Kündigung 

 
(1) Der Vertrag tritt am 1.4.2012 in Kraft. 

 
(2) Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2016. Er verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, 

wenn er nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss 

des Geschäftsjahres des Eigenbetriebes schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur au-

ßerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund wird dadurch nicht eingeschränkt. Ei-

ne Erweiterung des Pachtgegenstandes durch Netzausbauten u. ä. führt nicht zu einer 

Verlängerung der Pachtzeit. Eine Teilkündigung ist nur bei Vorliegen eines Grundes 

nach Abs. 3 oder 4 möglich. 

 
(3) Endet der den Pachtgegenstand betreffende Konzessions- bzw. Wegenutzungsvertrag 

mit der Stadt Kassel in der Weise, dass NSG aufgrund einschlägiger Endschaftsbe-

stimmungen des Konzessions- bzw. Wegenutzungsvertrags (derzeit dortiger § 12) das 

Eigentum an dem Wasserversorgungsnetz übertragen muss, sind beide Vertragspartei-
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en berechtigt, dieses Vertragsverhältnis betreffend die Wasserversorgung in Kassel 

außerordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Quartalsende zu kün-

digen („Teilkündigung Kassel"). 

 

(4) Endet der den Pachtgegenstand betreffende Konzessions- bzw. Wegenutzungsvertrag 

mit der Stadt Vellmar in der Weise, dass die NSG aufgrund einschlägiger Endschafts-

bestimmungen des Konzessions- bzw. Wegenutzungsvertrages (derzeit dortiger § 16) 

das Eigentum an dem Wasserversorgungsnetz übertragen muss, sind beide Vertrags-

parteien berechtigt, dieses Vertragsverhältnis betreffend die Wasserversorgung in Ve-

llmar außerordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Quartalsende zu 

kundigen („Teilkündigung Vellmar"). Das gleiche Recht steht den Vertragsparteien zu, 

sofern die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der Stadt 

Vellmar (siehe Ziffer 4 der Vorbemerkung zu diesem Vertrag) endet. 

 

(5) Mit Vertragsende endet zugleich auch die Vereinbarung über Dienstleistungen. Einer 

gesonderten Kündigung bedarf es hierzu nicht. Entsprechendes gilt im Fall einer Teil-

kündigung nach Abs. 3 oder 4. 

 

§ 20 
 

Pflichten bei Beendigung oder teilweiser Beendigung des Vertrages 

 
(1) Der Eigenbetrieb hat bei Beendigung des Vertrages ein Wahlrecht, ob er die verpachte-

ten Anlagen gemäß § 2 Abs. 2 Buchstabe a bis c, soweit sich diese im Gebiet der Stadt 

Kassel befinden, zu Eigentum übernimmt. Entscheidet er sich für die Übernahme, gel-

ten die Endschaftsverpflichtungen des Konzessionsvertrages zwischen NSG und der 

Stadt Kassel (derzeit dortiger § 12) entsprechend. 

 
(2) Entscheidet sich der Eigenbetrieb gegen eine Übernahme des Pachtgegenstands, hat 

der Eigenbetrieb bei der Stadt Kassel einen Antrag zu stellen, die Widmung der Was-

serversorgungsanlagen als öffentliche Einrichtung durch die Stadt Kassel aufzuheben. 

Kommt die Stadt Kassel dem nicht nach, gilt das Vertragsverhältnis hinsichtlich der 

Verpachtung der Anlagen im Stadtgebiet Kassel für die Dauer des Bestands der Wid-

mung der Wasserversorgungsanlagen als öffentliche Einrichtung als fortbestehend. 

 
(3) Findet auch innerhalb eines Jahres nach dem nach Abs. 1 maßgeblichen Beendi-

gungszeitpunkt keine Entwidmung der Wasserversorgungsanlagen als öffentliche Ein-

richtung statt, kann NSG von dem Eigenbetrieb die Übernahme der verpachteten Anla-

gen verlangen. Die Regelungen der Endschaftsverpflichtungen des Konzessionsver-

trags zwischen NSG und der Stadt Kassel {derzeit § 12) gelten entsprechend. Das Ver-

tragsverhältnis endet mit dem Ende des Monats, in dem die Übernahme durch den Ei-
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genbetrieb erfolgt. Erfolgt eine Entwidmung der Wasserversorgungsanlagen als öffent-

liche Einrichtung, ist der Eigenbetrieb verpflichtet, NSG wieder den Besitz am Pachtge-

genstand zu überlassen. Alle dem Eigenbetrieb nach Maßgabe dieses Vertrags über-

lassenen Rechte und Pflichten sind entsprechend auf NSG zurück zu übertragen. 

(4) Der Eigenbetrieb hat bei Gesamtbeendigung des Vertrages zudem ein Übernahmerecht 

hinsichtlich der verpachteten Anlagen, die sich im Gebiet der Stadt Vellmar befinden, 

vorausgesetzt die Stadt Vellmar stimmt dieser Übernahme zu. In diesem Fall gelten die 

Endschaftsbestimmungen des Konzessionsvertrages mit der Stadt Vellmar (derzeit dor-

tiger § 16) in entsprechender Weise. Erfolgt keine Übernahme durch den Eigenbetrieb 

werden die Vertragsparteien darauf hinwirken, dass NSG Gelegenheit erhält, die ver-

pachteten Anlagen, die sich im Gebiet der Stadt Vellmar befinden, gegen eine ange-

messene Entschädigung (im Sinne der Endschaftsregelungen des Konzessionsvertra-

ges mit der Stadt Vellmar) an die Stadt Vellmar oder an einen von dieser benannten 

Dritten zu übertragen. Die Vertragsparteien werden hierzu an die Stadt Vellmar heran 

treten, um mit ihr eine Regelung zur künftigen Erfüllung der Wasserversorgung in Vell-

mar zu treffen. 

 
(5) Kommt es zu einer teilweisen Beendigung des Vertrages aufgrund einer Kündigung 

nach § 19 Abs. 3 („Teilkündigung Kassel"), gelten vorstehende Absatze 1 bis 3 ent-

sprechend. Kommt es zu einer teilweisen Beendigung des Vertrages aufgrund einer 

Kündigung nach § 19 Abs. 4 („Teilkündigung Vellmar"), gilt vorstehender Absatz 4 ent-

sprechend. 

 
§ 21 

 
Rechtsnachfolge 

 
NSG kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis auf ein mit ihr verbun-

denes Unternehmen gemäß § 15 AktG übertragen. In diesem Fall ist NSG verpflichtet, 

das die Rechte und Pflichten übernehmende Unternehmen so zu stellen, dass es die 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag dauerhaft erfüllen kann. 

 
§ 22 

 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, der Unter-

zeichnung beider Parteien sowie der ausdrücklichen Bezugnahme auf diesen Vertrag. 

Auf das Erfordernis der Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. Mündliche 

Nebenabreden zu diesem Vertrag existieren nicht. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt ihre Geltung im Übrigen unberührt. Anstelle 

der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine solche Bestim-
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mung als vereinbart, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was 

von den Vertragsparteien nach dem ursprünglichen Sinn und Zweck der Bestimmung ge-

wollt war. Das Gleiche gilt, soweit dieser Vertrag etwaige Regelungslücken aufweisen sollte. 

 
 

Kassel, den 30.3.21012 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

1. Pachtverzeichnis des Anlagevermögens der NSGSach- und Anlagenverzeichnis 

2. Vertragsverzeichnis 

3. Konzessionsvertrag mit der Stadt Kassel (ausgelaufen) 

3a.   Wegenutzungsvertrag mit der Stadt Kassel vom 28.05.2015  

4. Konzessionsvertrag mit der Stadt Vellmar (ausgelaufen) 

4a.   Wegenutzungsvertrag mit der Stadt Vellmar vom 12.06.2016 

5.    Technische Dienstleistungen (Bereich Trinkwasserversorgung) 

6.    Kaufmännische Dienstleistungen im Bereich der Trinkwasserversorgung 

6a. Kaufmännische Dienstleistungen im Bereich der Schmutzwassergebührenabrechnung 

 

 

 

[Auf einen Abdruck der Anlagen wird an dieser Stelle verzichtet. 

Die der Beschlussvorlage nicht beigefügten Anlagen sind aus Gründen der Verfahrensökonomie in einem separa-

ten Ordner zusammengestellt und auf Wunsch einsehbar. 

Für die Mitglieder des Magistrats besteht die Möglichkeit diese Unterlagen im Magistratsbüro (Rathaus, Zi. W214) 

bis 5. November 2018 einzusehen. Ab 6. November 2018 haben die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

die Möglichkeit die Unterlagen im Büro der Stadtverordnetenversammlung (Rathaus, Zi. W222a) einzusehen. Die 

Unterlagen stehen jeweils zu den üblichen Dienstzeiten zur Einsicht bereit.]



 

 

 




